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RS OGH 1987/10/22 6Ob659/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1987

Norm

GmbHG nF §2 Abs1

Rechtssatz

Die Haftung der Handelnden 3ndet in § 2 Abs 1 GmbHG ihre abschließende Regelung. Diese Bestimmung bietet keine

Grundlage für die Annahme einer Haftungsbeschränkung. Die Handelnden haften nach dieser Norm vielmehr

unbeschränkt für die Verp7ichtungen, die aus einem Handeln namens der Gesellschaft vor ihrer Registrierung

entstehen.
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